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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 1 • § 4 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz 

Nunmehr sollen auch qualifizierte Vertreterinnen im Sinne des § 40 Abs. 1 Z 2 
ASGG (das sind Vertreterinnen von gesetzlichen Interessenvertretungen und 
freiwilligen kollektiwertragsfähigen Berufsvereinigungen) von der Sicherheits
kontrolle vor dem bzw. im Gerichtsgebäude ausgenommen sein. 

Da von Vertreterinnenn der Sozialversicherungsträger (Generalvollmachten bei 
den zuständigen Gerichten hinterlegt) auch eine Vielzahl an zeitlich eng gestaf
felten (Sozial-)Gerichtsterminen wahrzunehmen ist, sollten auch diese in die 
Ausnahmebestimmung aufgenommen werden, da ansonsten die Gefahr von 
Verspätungen gegeben ist. 

Die Passage "qualifizierte Vertreterinnen und Vertreter nach § 40 Abs. 1 Z 2 

ASGG" sollte daher auf " ... Vertreterinnen und Vertreter nach § 40 Abs. 1 Z 2 

und Z 3 ASGG" erweitert werden. 

Zu Art. 2 . § 31 Abs. 1 Z 3 und § 31 Abs. 1a Gebührenanspruchsgesetz 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte gesetzlich klargestellt werden, dass 
eine Verrechnung der Urschrift bzw. der Durchschrift nach § 31 Abs. 1 Z 3 Ge-
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bAG nicht zulässig ist, sofern ein Anspruch auf Vergütung nach § 31 Abs. 1a 
GebAG besteht. 

Die Rechtsprechung dazu ist derzeit uneinheitlich (vgl. beispielsweise OLG 
Graz, 6 Rs 77/15p - Zuspruch des zusätzlichen Gebührenanspruchs; OLG Linz, 
12 Rs 31/17s - kein Zuspruch des zusätzlichen Gebührenanspruchs ). 

Überdies SO�lte durch die zukünftig elektroni�che Übermittlung der Sachver
ständigengu chten (sowie der beglaubigten Ubersetzungen) die Kosten von 
Mehrfachau fertigungen jedenfalls entfallen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Für d Haupt�erband: 

01 Volker Sc örghofer 
Generaldirekt r-Stellvertreter 
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